
Erdbestattung  
 

- Wahlgrab - 
 
Die Lage der Grabstätte wird im Benehmen 
mit den Nutzungsberechtigten bestimmt.  
 
Es werden Wahlgräber mit einer Stelle 
(zwei Särge übereinander) oder mehreren 
Stellen (zwei Särge übereinander und die 
jeweilige Anzahl der Stellen nebeneinan-
der/hintereinander) angeboten. 
 
In diesem Grab können auch Urnen beige-
setzt werden. 
 


